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Informationen der Schulleitung 

Kleve, 23.04.2024 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 

Das letzte Quartal des Schuljahres hat begonnen und die ersten Abiturprüfungen sind geschrieben. Wir 
möchten Sie und Euch noch über einige Neuigkeiten informieren und Bekanntes in Erinnerung rufen: 

• Personelle Verstärkung / Neue Stundenpläne 

Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Monat Frau Leibauer (evang. Religion, Deutsch) mit einer 
Festanstellung für unser Kollegium gewinnen konnten. In den nächsten zwei Jahren wird sie allerdings 
im Umfang einer halben Stelle an eine Grundschule in Goch abgeordnet. Erfreulicherweise konnten 
wir darüber hinaus Frau Kallabis-Lex (Latein, evang. Religion) ab dem 2. Mai als Vertretungskraft 
einstellen. 

Die personellen Änderungen sowie der Ende des Unterrichts für die Q2 führt dazu, dass es zum 2. Mai 
Änderungen in den Stundenplänen geben wird und aktuelle fachspezifische Engpässe gelöst werden 
können. 

• Beurlaubungen von der Schulpflicht 

Aufgrund einiger Irritationen in den letzten Wochen weise ich nochmal auf das Prozedere bei 
Beurlaubungen hin. Vor dem Hintergrund der bestehenden Schulpflicht ist bei jedem vorhersehbaren 
Fehlen, also z.B. bei Arztterminen, Konfirmation, Familienfeiern, Zuckerfest o.ä., eine Beurlaubung 
durch die Schule erforderlich. Eine Mitteilung über das Fehlen genügt dem ausdrücklich nicht. Eltern 
bzw. volljährige Schüler/innen müssen daher gemäß Schulgesetz rechtzeitig einen Antrag auf 
Beurlaubung an die Klassen- oder Jahrgangsstufenleitung richten. Bei einem Beurlaubungsantrag über 
mehr als einen Tag oder im Anschluss an Ferien leitet die Klassen- oder Jahrgangsstufenleitung den 
Antrag an die Schulleitung weiter. Für die Beurlaubung kann das Formular auf unserer Homepage 
genutzt werden. Eine formlose Beantragung mit einer entsprechenden Begründung ist ebenso 
möglich. 

Bei Nichtbeachtung gelten Fehlzeiten als unentschuldigt oder können mit Ordnungsgeldern belegt 
werden. Im Sinne aller Beteiligten bitte ich daher um Beachtung des Verfahrens. 

• Unterrichtsfreie Tage 

Wir möchten an dieser Stelle auch an die unterrichtsfreien Tage bis zu den Sommerferien erinnern, 
die durch die Schulkonferenz aufgrund von Abiturprüfungen, Kollegiumstag und beweglichen 
Ferientagen festgelegt worden sind: 
Dienstag, 30. April  /  Freitag, 10. Mai  /  Freitag, 31. Mai  /  Montag, 3. Juni. 

 

Mit den besten Grüßen 

Timo Bleisteiner   Georg Lettmann 
Schulleiter   stellv. Schulleiter 


